
 
 

Fahne oder Flagge? 
 

Die Begriffe Fahne und Flagge werden oft gleichbedeutend verwendet. Das ist 
regional bedingt und historisch begründet. In der Seefahrt wird nur von Flaggen, nie 
von Fahnen gesprochen. 
In der Flaggenkunde werden die Begriffe jedoch unterschieden. Als Fahne 
bezeichnet man ein Tuch, das ein- oder mehrfarbig bemalt, bedruckt oder bestickt ist 
und unmittelbar an einer Fahnenstange befestigt ist. Der Symbolcharakter der 
Fahnen bedingt, dass diese meist nicht ohne weiteres durch eine neue Fahne ersetzt 
werden kann. Flaggen sind meist drei- oder viereckige, ebenfalls ein- oder 
mehrfarbig mit Symbolen oder Schriftzeichen bedruckte Tücher. 
Flaggen werden im Unterschied zu Fahnen mit einer Leine an Fahnenmasten 
aufgezogen. Nationalflaggen bzw. Staatsflaggen sind Hoheits- und Ehrenzeichen 
eines Staates, ihre Beschreibung ist meist durch Gesetz oder in der Verfassung 
festgelegt. Im Gegensatz zu Fahnen können Flaggen jederzeit durch gleich 
aussehende Stücke ersetzt werden. 
 
 

Wer darf die Flagge wo zeigen? 
 

Jedem Bundesbürger steht es frei, sowohl die Bundes-, die Landes- als auch die 
Stadt- oder Gemeindeflagge zu zeigen. Nicht gestattet ist jedoch das Hissen von 
Dienstflaggen durch Privatpersonen. Das ist ausschließlich den Behörden 
vorbehalten. Werbefahnen, Vereinsfahnen und andere Fahnen dürfen 
selbstverständlich von jedem Bundesbürger gezeigt werden.  
 
Für die Errichtung von Fahnenmasten oder Montage von Halterungen für 
Hängefahnen sind oftmals Genehmigungen der örtlichen Baubehörden einzuholen. 
 
Die Farben der Bundesfahne schwarz-rot-gold dürfen an sich nicht in Vereinsfahnen 
oder Werbefahnen gezeigt werden. Eine Ausweichmöglichkeit bietet der Austausch 
der goldgelben Farbe der Bundesfahne gegen einen helleren Gelbton. 
 
 

Trauerbeflaggung 
 

Bei Trauerbeflaggung werden Hissflaggen im Querformat bis zur 
Mastspitze gehisst und anschließend langsam in die Stellung 
"Halbmast" gebracht. Die Unterkante der Hissflagge sollte 
hierbei mit der Mastmitte abschließen.  
Banner und Hissflaggen im Hochformat werden nicht auf 
„Halbmast“ gesetzt.  
Bei Bannern und Hissflaggen im Hochformat wird der Trauerflor 
am oberen Mastende befestigt, wobei er die Länge der kurzen 
Flaggenseite nicht überschreiten sollte. 
 
 
 


